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GGR-Nr. 2018.86 
Kommunale Nutzungsplanung: Festsetzung der Umzonung Wallrüti und des öffentli-
chen Gestaltungsplans «Schulhaus Wallrüti» 

 

 
 
Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 17. Dezember 2018 beschlossen: 
 
 
 
1. Die Umzonung Wallrüti von der dreigeschossigen Wohnzone mit Gestaltungsplanpflicht 
W3/2.6 GP in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen mit Gestaltungsplanpflicht OeGP 
wird festgesetzt. 
 
2. Auf die Kompensation dieser Wohnzone (flächengleicher Abtausch von Zone für öffentli-
che Bauten Oe und Wohnzone W3/2.6) im südlichen Bereich des Gestaltungsplanperimeters 
wird verzichtet. 
 
3. Der öffentliche Gestaltungsplan «Schulhaus Wallrüti» wird festgesetzt. 
 
4. Der Stadtrat wird eingeladen, für den öffentlichen Gestaltungsplan und die Umzonung die 
Genehmigung durch die Baudirektion einzuholen sowie den Genehmigungsentscheid zu-
sammen mit dem Beschluss gemäss den Ziffern 1 und 3 aufzulegen (Rekursfrist). Der Stadt-
rat bestimmt gestützt auf Art. 77 BZO den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
 
 
 
 
 Für den Grossen Gemeinderat 
 Der Ratsschreiber: 
 

  
 
 M. Bernhard 
 
 
 
 

Mitteilung an: 

- Dept. Bau, Bezirksrat. 
 


